
 Anlage 1 

 

Entschädigungssatzung alt Entschädigungssatzung neu 

gerundete Beträge 

 

SATZUNG 

 

über die Entschädigung der Ratsfrau-

en/Ratsherren, der Ortsratsmitglieder, 

der nicht dem Rat angehörenden Aus-

schussmitglieder sowie der Ortsvorste-

herinnen und Ortsvorsteher der 

 Stadt Burgdorf 

 

Aufgrund der §§ 10, 44, 54, 55, 71 und 91 

des Niedersächsischen Kommunalverfas-

sungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit gel-

tenden Fassung hat der Rat der Stadt Burg-

dorf in seiner Sitzung am 29.09.2016 folgen-

de Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1 

Entschädigungsanspruch 

 

(1)  Die Ratsfrauen/Ratsherren, die Orts-

ratsmitglieder, die nicht dem Rat ange-

hörenden Ausschussmitglieder und die 

Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher 

der Stadt Burgdorf erhalten Entschädi-

gungen nach Maßgabe dieser Satzung. 

 

(2) Aufwandsentschädigungen in Form ei-

nes monatlichen Pauschalbetrages wer-

den unabhängig von Beginn oder Ende 

der Tätigkeit jeweils für einen vollen 

Kalendermonat gezahlt. 

 

(3) Der Anspruch auf Zahlung der Entschä-

digung nach den §§ 2, 3 und 5 entfällt 

bei Ruhen der Zugehörigkeit zum Rat 

bzw. Ortsrat und für die Dauer des Aus-

schlusses (§§ 53, 63 Abs. 3 in Verbin-

dung mit § 91 Abs. 5 NKomVG).  

 

(4) Die Ansprüche auf die in dieser Satzung 

genannten Leistungen sind nicht über-

tragbar. 

 

 

§ 2 

Entschädigung der Ratsfrau-

en/Ratsherren 

 

(1)  Die Ratsfrauen/Ratsherren erhalten 

eine monatliche Aufwandsentschädi-

gung von 120,00 €. 

 

SATZUNG 

 

über die Entschädigung der Ratsfrau-

en/Ratsherren, der Ortsratsmitglieder, 

der nicht dem Rat angehörenden Aus-

schussmitglieder sowie der Ortsvorste-

herinnen und Ortsvorsteher der 

 Stadt Burgdorf 

 

Aufgrund der §§ 10, 44, 54, 55, 71 und 91 

des Niedersächsischen Kommunalverfas-

sungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit gel-

tenden Fassung hat der Rat der Stadt Burg-

dorf in seiner Sitzung am 16.09.2021 folgen-

de Satzung beschlossen: 

 

 

§ 1 

Entschädigungsanspruch 

 

(1)  Die Ratsfrauen/Ratsherren, die Orts-

ratsmitglieder, die nicht dem Rat ange-

hörenden Ausschussmitglieder und die 

Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher 

der Stadt Burgdorf erhalten Entschädi-

gungen nach Maßgabe dieser Satzung. 

 

(2) Aufwandsentschädigungen in Form ei-

nes monatlichen Pauschalbetrages wer-

den unabhängig von Beginn oder Ende 

der Tätigkeit jeweils für einen vollen 

Kalendermonat gezahlt. 

 

(3) Der Anspruch auf Zahlung der Entschä-

digung nach den §§ 2, 3 und 5 entfällt 

bei Ruhen der Zugehörigkeit zum Rat 

bzw. Ortsrat und für die Dauer des Aus-

schlusses (§§ 53, 63 Abs. 3 in Verbin-

dung mit § 91 Abs. 5 NKomVG).  

 

(4) Die Ansprüche auf die in dieser Satzung 

genannten Leistungen sind nicht über-

tragbar. 

 

 

§ 2 

Entschädigung der Ratsfrau-

en/Ratsherren 

 

(1)  Die Ratsfrauen/Ratsherren erhalten 

eine monatliche Aufwandsentschädi-

gung von 130,00 €. 
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(2)  Neben der Aufwandsentschädigung 

nach Abs. 1 erhalten die Ratsfrau-

en/Ratsherren für die Teilnahme an 

Rats-, Ausschuss-, Fraktions- oder 

sonstigen Sitzungen, zu denen die 

Stadt eingeladen hat, ein Sitzungsgeld 

von 20,00 € je Sitzung. Fraktionssit-

zungen, an denen weniger als die Hälfte 

der der Fraktion angehörenden Rats-

frauen/Ratsherren teilnehmen, gelten 

als Fraktionsarbeitsgruppen und sind 

nicht entschädigungsfähig. Die Zahl der 

maximal abrechnungsfähigen Frakti-

onssitzungen beträgt je Jahr 35. 

Bei der Anwendung des Satzes 1 gelten 

die vom Rat oder vom Verwaltungsaus-

schuss gebildeten Arbeitsgruppen, Bei-

räte und Kommissionen als Ausschüsse, 

Informations- und Besichtigungsreisen 

des Rates, Verwaltungsausschusses o-

der der Ausschüsse als Sitzungen.  

 

(3) Das in Absatz 2 festgelegte Sitzungs-

geld gilt für eine Sitzung. Wird eine 

Dauer von 6 Stunden überschritten, ist 

ein weiteres Sitzungsgeld zu gewähren. 

Bei mehreren Sitzungen, die an einem 

Tag stattfinden, besteht Anspruch auf 

höchstens zwei Sitzungsgelder. Eine 

Sitzung, die über 24.00 Uhr hinausgeht, 

zählt als Sitzung des Tages, an dem sie 

begonnen wurde. 

 

(4)  Ratsfrauen/Ratsherren, die (z. B. gem. 

§ 72 Abs. 2 oder § 78 Abs. 2 NKomVG) 

an einer Sitzung als Zuhörerin oder als 

Zuhörer teilnehmen, haben keinen An-

spruch auf Sitzungsgeld. Gleiches gilt 

auch für die Ratsfrauen/Ratsherren, die 

als Stellvertreterin oder als Stellvertre-

ter im Sinne des § 20 Abs. 3 und § 23 

Abs. 1 Sätze 2 und 3 der Geschäftsord-

nung am weiteren Sitzungsverlauf teil-

nehmen und im Wechsel die (weitere) 

Vertreterin bzw. den (weiteren) Vertre-

ter vertreten. 

 

(5) Ratsfrauen/Ratsherren, denen während 

der Wahrnehmung ihres Mandates Auf-

wendungen für die Betreuung von Kin-

dern entstehen, wird auf Antrag eine 

zusätzliche Entschädigung in Höhe von 

10,25 € pro Sitzung gewährt. 

(2)  Neben der Aufwandsentschädigung 

nach Abs. 1 erhalten die Ratsfrau-

en/Ratsherren für die Teilnahme an 

Rats-, Ausschuss-, Fraktions- oder 

sonstigen Sitzungen, zu denen die 

Stadt eingeladen hat, ein Sitzungsgeld 

von 25,00 € je Sitzung. Fraktionssit-

zungen, an denen weniger als die Hälfte 

der der Fraktion angehörenden Rats-

frauen/Ratsherren teilnehmen, gelten 

als Fraktionsarbeitsgruppen und sind 

nicht entschädigungsfähig. Die Zahl der 

maximal abrechnungsfähigen Frakti-

onssitzungen beträgt je Jahr 35. 

Bei der Anwendung des Satzes 1 gelten 

die vom Rat oder vom Verwaltungsaus-

schuss gebildeten Arbeitsgruppen, Bei-

räte und Kommissionen als Ausschüsse, 

Informations- und Besichtigungsreisen 

des Rates, Verwaltungsausschusses o-

der der Ausschüsse als Sitzungen.  

 

(3) Das in Absatz 2 festgelegte Sitzungs-

geld gilt für eine Sitzung. Wird eine 

Dauer von 6 Stunden überschritten, ist 

ein weiteres Sitzungsgeld zu gewähren. 

Bei mehreren Sitzungen, die an einem 

Tag stattfinden, besteht Anspruch auf 

höchstens zwei Sitzungsgelder. Eine 

Sitzung, die über 24.00 Uhr hinausgeht, 

zählt als Sitzung des Tages, an dem sie 

begonnen wurde. 

 

(4)  Ratsfrauen/Ratsherren, die (z. B. gem. 

§ 72 Abs. 2 oder § 78 Abs. 2 NKomVG) 

an einer Sitzung als Zuhörerin oder als 

Zuhörer teilnehmen, haben keinen An-

spruch auf Sitzungsgeld. Gleiches gilt 

auch für die Ratsfrauen/Ratsherren, die 

als Stellvertreterin oder als Stellvertre-

ter im Sinne des § 20 Abs. 3 und § 23 

Abs. 1 Sätze 2 und 3 der Geschäftsord-

nung am weiteren Sitzungsverlauf teil-

nehmen und im Wechsel die (weitere) 

Vertreterin bzw. den (weiteren) Vertre-

ter vertreten. 

 

(5) Ratsfrauen/Ratsherren, denen während 

der Wahrnehmung ihres Mandates Auf-

wendungen für die Betreuung von Kin-

dern entstehen, wird auf Antrag eine 

zusätzliche Entschädigung in Höhe von 

11,50 € pro Sitzung gewährt. 
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Ein Anspruch auf diese Erhöhung be-

steht nicht, 

 

a) für die Betreuung von Kindern, die 

das 14. Lebensjahr vollendet haben, 

 

b) wenn der Wohn- oder Lebensge-

meinschaft der Ratsfrau/des Rats-

herrn weitere Personen angehören, 

die auch sonst bei An- oder Abwe-

senheit des Ratsmitgliedes an der 

Betreuung der Kinder beteiligt sind, 

 

c) soweit Kinder nicht ausschließlich 

mit Rücksicht auf die Mandatstätig-

keit anderweitig betreut werden. 

Für die Teilnahme an Fortbildungs-

veranstaltungen im Zusammenhang 

mit dem Amt der Ratsfrau/des 

Ratsherrn (§ 54 Abs. 2 Satz 4 

NKomVG) werden die entstandenen 

notwendigen Aufwendungen für eine 

Kinderbetreuung im angemessenen 

Rahmen erstattet. 

 

 

§ 3 

Entschädigung der Ratsfrau-

en/Ratsherren mit besonderen Funktio-

nen 

 

(1)  Neben der Aufwandsentschädigung 

nach § 2 Abs. 1 erhalten die ehrenamt-

lichen Vertreterinnen oder Vertreter der 

Bürgermeisterin oder des Bürgermeis-

ters sowie die Fraktionsvorsitzenden, 

die Beigeordneten und die Grundman-

datare im Verwaltungsausschuss eine 

monatliche Pauschale; sie beträgt  

 

a) für die 1. stellv. ehrenamtliche Bür-

germeisterin oder den 1. stellv. eh-

renamtlichen Bürgermeister 

230,00 € 

 

b) für die weiteren stellv. ehrenamtli-

chen Bürgermeisterinnen oder 

stellv. ehrenamtlichen Bürgermeis-

ter 200,00 € 

 

c) für Fraktionsvorsitzende 160,00 € 

zzgl. 10,00 € je Mitglied der Rats-

 

Ein Anspruch auf diese Erhöhung be-

steht nicht, 

 

c) für die Betreuung von Kindern, die 

das 14. Lebensjahr vollendet haben, 

 

d) wenn der Wohn- oder Lebensge-

meinschaft der Ratsfrau/des Rats-

herrn weitere Personen angehören, 

die auch sonst bei An- oder Abwe-

senheit des Ratsmitgliedes an der 

Betreuung der Kinder beteiligt sind, 

 

c) soweit Kinder nicht ausschließlich 

mit Rücksicht auf die Mandatstätig-

keit anderweitig betreut werden. 

Für die Teilnahme an Fortbildungs-

veranstaltungen im Zusammenhang 

mit dem Amt der Ratsfrau/des 

Ratsherrn (§ 54 Abs. 2 Satz 4 

NKomVG) werden die entstandenen 

notwendigen Aufwendungen für eine 

Kinderbetreuung im angemessenen 

Rahmen erstattet. 

 

 

§ 3 

Entschädigung der Ratsfrau-

en/Ratsherren mit besonderen Funktio-

nen 

 

(1)  Neben der Aufwandsentschädigung 

nach § 2 Abs. 1 erhalten die ehrenamt-

lichen Vertreterinnen oder Vertreter der 

Bürgermeisterin oder des Bürgermeis-

ters sowie die Fraktionsvorsitzenden, 

die Beigeordneten und die Grundman-

datare im Verwaltungsausschuss eine 

monatliche Pauschale; sie beträgt  

 

e) für die 1. stellv. ehrenamtliche Bür-

germeisterin oder den 1. stellv. eh-

renamtlichen Bürgermeister 

250,00 € 

 

f) für die weiteren stellv. ehrenamtli-

chen Bürgermeisterinnen oder 

stellv. ehrenamtlichen Bürgermeis-

ter 220,00 € 

 

g) für Fraktionsvorsitzende 175,00 € 

zzgl. 10,00 € je Mitglied der Rats-
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fraktion 

 

d) für die Beigeordneten und die 

Grundmandatare im Verwaltungs-

ausschuss 90,00 €. 

 

(2)  Vereinigt eine Ratsfrau/ein Ratsherr 

mehrere der in Absatz 1 genannten 

Funktionen auf sich, so erhält sie/er je-

weils nur die höchste Aufwandsent-

schädigung. 

 

 

§ 4 

Entschädigung der nicht dem Rat ange-

hörenden Ausschussmitglieder 

 

(1)  Die nicht dem Rat angehörenden Mit-

glieder von Ausschüssen erhalten eine 

Aufwandsentschädigung als Sitzungs-

geld in Höhe von 20,00 € je Sitzung. 

Abweichend davon wird an die nicht 

dem Rat angehörenden Mitglieder des 

Umlegungsausschusses eine Aufwands-

entschädigung als Sitzungsgeld in Höhe 

von 27,00 € gezahlt. Das Sitzungsgeld 

für die Vorsitzende oder den Vorsitzen-

den des Umlegungsausschusses beträgt 

65,00 €.  

 

(2) § 2 Abs. 3 gilt entsprechend. 

 

(3) Die nicht dem Rat angehörenden Mit-

glieder von Ausschüssen, die Aus-

schussunterlagen ausschließlich über 

das Ratsinformationssystem beziehen, 

erhalten für ihre zusätzlichen Auslagen 

eine pauschale Entschädigung in Höhe 

von monatlich 10,00 €. 

 

 

§ 5 

Entschädigung der Ortsratsmitglieder 

 

(1)  Die Mitglieder der Ortsräte erhalten 

eine monatliche Aufwandsentschädi-

gung in Höhe von 40,00 €. Ortsratsmit-

glieder, die gleichzeitig Ratsfrau-

en/Ratsherren sind, erhalten die Ent-

schädigung für beide Funktionen. 

 

(2)  Neben den Beträgen nach Abs. 1 erhält 

die Ortsbürgermeisterin oder der Orts-

fraktion 

 

h) für die Beigeordneten und die 

Grundmandatare im Verwaltungs-

ausschuss 100,00 €. 

 

(2)  Vereinigt eine Ratsfrau/ein Ratsherr 

mehrere der in Absatz 1 genannten 

Funktionen auf sich, so erhält sie/er je-

weils nur die höchste Aufwandsent-

schädigung. 

 

 

§ 4 

Entschädigung der nicht dem Rat ange-

hörenden Ausschussmitglieder 

 

(1)  Die nicht dem Rat angehörenden Mit-

glieder von Ausschüssen erhalten eine 

Aufwandsentschädigung als Sitzungs-

geld in Höhe von 25,00 € je Sitzung. 

Abweichend davon wird an die nicht 

dem Rat angehörenden Mitglieder des 

Umlegungsausschusses eine Aufwands-

entschädigung als Sitzungsgeld in Höhe 

von 30,00 € gezahlt. Das Sitzungsgeld 

für die Vorsitzende oder den Vorsitzen-

den des Umlegungsausschusses beträgt 

70,00 €.  

 

(4) § 2 Abs. 3 gilt entsprechend. 

 

(3) Die nicht dem Rat angehörenden Mit-

glieder von Ausschüssen, die Aus-

schussunterlagen ausschließlich über 

das Ratsinformationssystem beziehen, 

erhalten für ihre zusätzlichen Auslagen 

eine pauschale Entschädigung in Höhe 

von monatlich 10,00 €. 

 

 

§ 5 

Entschädigung der Ortsratsmitglieder 

 

(1)  Die Mitglieder der Ortsräte erhalten 

eine monatliche Aufwandsentschädi-

gung in Höhe von 45,00 €. Ortsratsmit-

glieder, die gleichzeitig Ratsfrau-

en/Ratsherren sind, erhalten die Ent-

schädigung für beide Funktionen. 

 

(2)  Neben den Beträgen nach Abs. 1 erhält 

die Ortsbürgermeisterin oder der Orts-
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bürgermeister eine Aufwandsentschädi-

gung von monatlich 100,00 €. 

 

(3)  Die Ortsratsmitglieder erhalten für die 

Teilnahme an einer Ortsrats- oder Frak-

tionssitzung ein Sitzungsgeld in Höhe 

von 20,00 €. 

 

(4)  Ratsfrauen/Ratsherren, die dem Ortsrat 

mit beratender Stimme angehören 

(§ 91 Abs. 3 NKomVG in Verbindung 

mit § 9 Abs. 3 der Hauptsatzung), er-

halten eine Aufwandsentschädigung als 

Sitzungsgeld in Höhe von 20,00 €. 

 

(5) § 2 Abs. 2 bis 5 gelten entsprechend. 

 

(6) Ortsratsmitglieder, die die Ortsratsun-

terlagen ausschließlich über das Ratsin-

formationssystem beziehen, erhalten 

für ihre zusätzlichen Auslagen eine pau-

schale Entschädigung in Höhe von mo-

natlich 10,00 €. 

 

 

§ 6 

Entschädigung der Ortsvorsteherinnen 

und Ortsvorsteher 

 

Die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorste-

her erhalten eine monatliche Auf-

wandsentschädigung; sie beträgt in den 

Ortschaften 

 

 

Heeßel, Hülptingsen 100,00 € 

Dachtmissen, Sorgensen, 

Weferlingsen 75,00 € 

Beinhorn 60,00 € 

 

 

§ 7 

Verdienstausfall 

 

(1)  Ratsfrauen/Ratsherren, Ortsratsmitglie-

der und nicht dem Rat angehörende 

Ausschussmitglieder haben Anspruch 

auf Ersatz ihres Verdienstausfalles bis 

zum Höchstbetrag von 25,00 € je Stun-

de, höchstens jedoch für 8 Stunden pro 

Tag und max. 40 Stunden je Woche.  

 

Der Ersatz des Verdienstausfalls wird 

bürgermeister eine Aufwandsentschädi-

gung von monatlich 110,00 €. 

 

(3)  Die Ortsratsmitglieder erhalten für die 

Teilnahme an einer Ortsrats- oder Frak-

tionssitzung ein Sitzungsgeld in Höhe 

von 25,00 €. 

 

(4)  Ratsfrauen/Ratsherren, die dem Ortsrat 

mit beratender Stimme angehören 

(§ 91 Abs. 3 NKomVG in Verbindung 

mit § 9 Abs. 3 der Hauptsatzung), er-

halten eine Aufwandsentschädigung als 

Sitzungsgeld in Höhe von 25,00 €. 

 

(5) § 2 Abs. 2 bis 5 gelten entsprechend. 

 

(6) Ortsratsmitglieder, die die Ortsratsun-

terlagen ausschließlich über das Ratsin-

formationssystem beziehen, erhalten 

für ihre zusätzlichen Auslagen eine pau-

schale Entschädigung in Höhe von mo-

natlich 10,00 €. 

 

 

§ 6 

Entschädigung der Ortsvorsteherinnen 

und Ortsvorsteher 

 

Die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorste-

her erhalten eine monatliche Auf-

wandsentschädigung; sie beträgt in den 

Ortschaften 

 

 

Heeßel, Hülptingsen 110,00 € 

Dachtmissen, Sorgensen, 

Weferlingsen 80,00 € 

Beinhorn 65,00 € 

 

 

§ 7 

Verdienstausfall 

 

(1)  Ratsfrauen/Ratsherren, Ortsratsmitglie-

der und nicht dem Rat angehörende 

Ausschussmitglieder haben Anspruch 

auf Ersatz ihres Verdienstausfalles bis 

zum Höchstbetrag von 27,50 € je Stun-

de, höchstens jedoch für 8 Stunden pro 

Tag und max. 40 Stunden je Woche.  

 

Der Ersatz des Verdienstausfalls wird 
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auf Antrag gewährt, insbesondere für 

 

a) Sitzungen des Rates, des Verwal-

tungsausschusses, der Ortsräte, 

der Ausschüsse und der Fraktio-

nen, wobei die Teilnahme an Ver-

bands-/Gesellschafter-

versammlungen, Verwaltungs-

/Aufsichtsrats- und ähnlichen Sit-

zungen im Rahmen der Man-

datstätigkeit nur dann entschädi-

gungsfähig ist, soweit diese Ge-

sellschaften, Institutionen, Kör-

perschaften, Verbände und ähnli-

che Einrichtungen keine eigenen 

Entschädigungsregelungen getrof-

fen haben. § 2 Abs. 4 gilt sinnge-

mäß. 

 

b)  die Teilnahme an Besprechungen, 

Besichtigungen, Empfängen u.ä. 

Veranstaltungen, sofern die Teil-

nahme vom Rat, Verwaltungsaus-

schuss oder von der Bürgermeis-

terin / dem Bürgermeister ge-

nehmigt worden ist. 

 

(2)  Bei Ratsfrauen/Ratsherren, Ortsrats-

mitgliedern und nicht dem Rat angehö-

renden Ausschussmitgliedern, die als 

Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer 

keinen Anspruch auf Weiterzahlung des 

Arbeitsentgelts für Zeiten haben, in de-

nen sie an der Arbeitsleistung verhin-

dert sind, wird die Stadt im Einverneh-

men mit den Anspruchsberechtigten mit 

dem jeweiligen Arbeitgeber vereinba-

ren, dass das Arbeitsentgelt einschließ-

lich der Abgaben und Sozialversiche-

rungsbeiträge weitergezahlt wird. Der 

Verdienstausfall ist nachzuweisen. Die 

Stadt erstattet dem Arbeitgeber den 

Bruttobetrag bis zu der sich aus Absatz 

1 ergebenden Höchstgrenze. Dies gilt 

auch für Verdienstausfall, der durch die 

Inanspruchnahme von Urlaub für die 

Teilnahme an Fortbildungsveranstaltun-

gen im Zusammenhang mit dem Amt 

des Ratsmitgliedes gem. § 54 Abs. 2 

Satz 4 NKomVG entsteht. 

 

(3) Der Ersatz des Verdienstausfalls wird 

für jede angefangene Stunde der re-

auf Antrag gewährt, insbesondere für 

 

a) Sitzungen des Rates, des Verwal-

tungsausschusses, der Ortsräte, 

der Ausschüsse und der Fraktio-

nen, wobei die Teilnahme an Ver-

bands-/Gesellschafter-

versammlungen, Verwaltungs-

/Aufsichtsrats- und ähnlichen Sit-

zungen im Rahmen der Man-

datstätigkeit nur dann entschädi-

gungsfähig ist, soweit diese Ge-

sellschaften, Institutionen, Kör-

perschaften, Verbände und ähnli-

che Einrichtungen keine eigenen 

Entschädigungsregelungen getrof-

fen haben. § 2 Abs. 4 gilt sinnge-

mäß. 

 

b)  die Teilnahme an Besprechungen, 

Besichtigungen, Empfängen u.ä. 

Veranstaltungen, sofern die Teil-

nahme vom Rat, Verwaltungsaus-

schuss oder von der Bürgermeis-

terin / dem Bürgermeister ge-

nehmigt worden ist. 

 

(2)  Bei Ratsfrauen/Ratsherren, Ortsrats-

mitgliedern und nicht dem Rat angehö-

renden Ausschussmitgliedern, die als 

Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer 

keinen Anspruch auf Weiterzahlung des 

Arbeitsentgelts für Zeiten haben, in de-

nen sie an der Arbeitsleistung verhin-

dert sind, wird die Stadt im Einverneh-

men mit den Anspruchsberechtigten mit 

dem jeweiligen Arbeitgeber vereinba-

ren, dass das Arbeitsentgelt einschließ-

lich der Abgaben und Sozialversiche-

rungsbeiträge weitergezahlt wird. Der 

Verdienstausfall ist nachzuweisen. Die 

Stadt erstattet dem Arbeitgeber den 

Bruttobetrag bis zu der sich aus Absatz 

1 ergebenden Höchstgrenze. Dies gilt 

auch für Verdienstausfall, der durch die 

Inanspruchnahme von Urlaub für die 

Teilnahme an Fortbildungsveranstaltun-

gen im Zusammenhang mit dem Amt 

des Ratsmitgliedes gem. § 54 Abs. 2 

Satz 4 NKomVG entsteht. 

 

(3) Der Ersatz des Verdienstausfalls wird 

für jede angefangene Stunde der re-
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gelmäßigen Arbeitszeit berechnet. Un-

selbstständig Tätigen wird der entstan-

dene und nachgewiesene Verdienstaus-

fall ersetzt. Selbstständig Tätigen kann 

eine Verdienstausfallpauschale je Stun-

de gewährt werden, die im Einzelfall auf 

der Grundlage des glaubhaft gemach-

ten Einkommens festgesetzt wird und 

den in Abs. 1 genannten Höchstbetrag 

nicht überschreiten darf. 

 

(4)  Ratsfrauen/Ratsherren, Ortsratsmitglie-

der und nicht dem Rat angehörende 

Ausschussmitglieder, die ausschließlich 

einen Haushalt führen und keinen Ver-

dienstausfall geltend machen, denen 

aber im Bereich der Haushaltsführung 

ein besonderer Nachteil entsteht, wird 

auf Antrag ein Pauschalstundensatz in 

Höhe von 10,00 € gezahlt, höchstens 

jedoch für 8 Stunden pro Tag und max. 

40 Stunden pro Woche.  

 

(5)  Ratsfrauen/Ratsherren, Ortsratsmitglie-

der und nicht dem Rat angehörende 

Ausschussmitglieder, die nach den Abs. 

2 und 3 keine Ersatzansprüche geltend 

machen können, denen aber im berufli-

chen Bereich ein Nachteil entsteht, der 

in der Regel nur durch das Nachholen 

versäumter Arbeit oder die Inanspruch-

nahme einer Hilfskraft ausgeglichen 

werden kann, können einen Pauschal-

stundensatz von 10,00 € erhalten, 

höchstens jedoch für 8 Stunden pro Tag 

und max. 40 Stunden je Woche. 

 

(6) Der Verdienstausfall nach den Abs. 1 

bis 5 wird für die Zeit der regelmäßigen 

Arbeitszeit, die durch die Mandatstätig-

keit einschl. des unmittelbar mit ihrer 

Aufnahme verbundenen Zeitaufwandes 

(z.B. die Wegezeit) versäumt wird, be-

rechnet. Ein Wegezeitaufwand bis zu 

einer halben Stunde wird anerkannt. 

Die Beantragung längerer Wegezeiten 

ist durch Nachweis der Fahrtrouten zu 

belegen. Für Tätigkeiten in Ausübung 

des Mandats vor 8.00 Uhr und nach 

19.00 Uhr besteht kein Anspruch auf 

Erstattung des Verdienstausfalls oder 

Zahlung eines Pauschalstundensatzes, 

es sei denn, die oder der Anspruchsbe-

gelmäßigen Arbeitszeit berechnet. Un-

selbstständig Tätigen wird der entstan-

dene und nachgewiesene Verdienstaus-

fall ersetzt. Selbstständig Tätigen kann 

eine Verdienstausfallpauschale je Stun-

de gewährt werden, die im Einzelfall auf 

der Grundlage des glaubhaft gemach-

ten Einkommens festgesetzt wird und 

den in Abs. 1 genannten Höchstbetrag 

nicht überschreiten darf. 

 

(4)  Ratsfrauen/Ratsherren, Ortsratsmitglie-

der und nicht dem Rat angehörende 

Ausschussmitglieder, die ausschließlich 

einen Haushalt führen und keinen Ver-

dienstausfall geltend machen, denen 

aber im Bereich der Haushaltsführung 

ein besonderer Nachteil entsteht, wird 

auf Antrag ein Pauschalstundensatz in 

Höhe von 10,00 € gezahlt, höchstens 

jedoch für 8 Stunden pro Tag und max. 

40 Stunden pro Woche.  

 

(5)  Ratsfrauen/Ratsherren, Ortsratsmitglie-

der und nicht dem Rat angehörende 

Ausschussmitglieder, die nach den Abs. 

2 und 3 keine Ersatzansprüche geltend 

machen können, denen aber im berufli-

chen Bereich ein Nachteil entsteht, der 

in der Regel nur durch das Nachholen 

versäumter Arbeit oder die Inanspruch-

nahme einer Hilfskraft ausgeglichen 

werden kann, können einen Pauschal-

stundensatz von 10,00 € erhalten, 

höchstens jedoch für 8 Stunden pro Tag 

und max. 40 Stunden je Woche. 

 

(7) Der Verdienstausfall nach den Abs. 1 

bis 5 wird für die Zeit der regelmäßigen 

Arbeitszeit, die durch die Mandatstätig-

keit einschl. des unmittelbar mit ihrer 

Aufnahme verbundenen Zeitaufwandes 

(z.B. die Wegezeit) versäumt wird, be-

rechnet. Ein Wegezeitaufwand bis zu 

einer halben Stunde wird anerkannt. 

Die Beantragung längerer Wegezeiten 

ist durch Nachweis der Fahrtrouten zu 

belegen. Für Tätigkeiten in Ausübung 

des Mandats vor 8.00 Uhr und nach 

19.00 Uhr besteht kein Anspruch auf 

Erstattung des Verdienstausfalls oder 

Zahlung eines Pauschalstundensatzes, 

es sei denn, die oder der Anspruchsbe-
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Entschädigungssatzung alt Entschädigungssatzung neu 

gerundete Beträge 

 

rechtigte ist im Schicht- oder einem 

vergleichbaren Dienst tätig. 

 

 

§ 8 

Fahrtkosten 

 

(1)  Für Fahrten innerhalb des Stadtgebietes 

werden Fahrtkosten als monatliche 

Pauschale erstattet; es erhalten 

 

a) die stellv. ehrenamtlichen Bür-

germeisterinnen oder stellv. eh-

renamtlichen Bürgermeister 

60,00 €, 

 

b) die Fraktionsvorsitzenden 

45,00 €, 

 

c) die übrigen Ratsfrau-

en/Ratsherren 25,00 €. 

 

Die in den Ortschaften Beinhorn, Dach-

tmissen (Kategorie 1), Otze und Wefer-

lingsen (Kategorie 2) und in der Ort-

schaft Ramlingen-Ehlershausen (Kate-

gorie 3) wohnenden, unter den Ziffern 

a), b) und c) genannten Ratsfrau-

en/Ratsherren erhalten einen monatli-

chen entfernungsbezogenen Pauschal-

zuschlag von 30 % (Kategorie 1), 60 % 

(Kategorie 2) und 170 % (Kategorie 3). 

 

(2)  § 3 Abs. 2 gilt entsprechend. 

 

(3) Die nicht dem Rat angehörenden Mit-

glieder von Ausschüssen erhalten je 

Sitzung eine pauschale Fahrtkostenent-

schädigung von 4,00 €. Abweichend 

davon wird eine pauschalierte Fahrtkos-

tenentschädigung für die nicht dem Rat 

angehörenden Mitglieder des Umle-

gungsausschusses in Höhe von 15,50 € 

gezahlt, soweit sie ihren Wohnsitz au-

ßerhalb der Stadt Burgdorf haben. 

 

 

§ 9 

Reisekostenvergütung 

 

(1)  Die Erstattung von Reisekosten für ge-

nehmigte Dienstreisen von Ratsfrauen/-

herren, Ortsratsmitgliedern oder nicht 

rechtigte ist im Schicht- oder einem 

vergleichbaren Dienst tätig. 

 

 

§ 8 

Fahrtkosten 

 

(1)  Für Fahrten innerhalb des Stadtgebietes 

werden Fahrtkosten als monatliche 

Pauschale erstattet; es erhalten 

 

d) die stellv. ehrenamtlichen Bür-

germeisterinnen oder stellv. eh-

renamtlichen Bürgermeister 

65,00 €, 

 

e) die Fraktionsvorsitzenden  

50,00 €, 

 

f) die übrigen Ratsfrau-

en/Ratsherren 30,00 €. 

 

Die in den Ortschaften Beinhorn, Dach-

tmissen (Kategorie 1), Otze und Wefer-

lingsen (Kategorie 2) und in der Ort-

schaft Ramlingen-Ehlershausen (Kate-

gorie 3) wohnenden, unter den Ziffern 

a), b) und c) genannten Ratsfrau-

en/Ratsherren erhalten einen monatli-

chen entfernungsbezogenen Pauschal-

zuschlag von 30 % (Kategorie 1), 60 % 

(Kategorie 2) und 170 % (Kategorie 3). 

 

(2)  § 3 Abs. 2 gilt entsprechend. 

 

(3) Die nicht dem Rat angehörenden Mit-

glieder von Ausschüssen erhalten je 

Sitzung eine pauschale Fahrtkostenent-

schädigung von 5,00 €. Abweichend 

davon wird eine pauschalierte Fahrtkos-

tenentschädigung für die nicht dem Rat 

angehörenden Mitglieder des Umle-

gungsausschusses in Höhe von 17,00 € 

gezahlt, soweit sie ihren Wohnsitz au-

ßerhalb der Stadt Burgdorf haben. 

 

 

§ 9 

Reisekostenvergütung 

 

(1)  Die Erstattung von Reisekosten für ge-

nehmigte Dienstreisen von Ratsfrauen/-

herren, Ortsratsmitgliedern oder nicht 
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Entschädigungssatzung alt Entschädigungssatzung neu 

gerundete Beträge 

 

dem Rat angehörenden Ausschussmit-

gliedern außerhalb des Stadtgebietes 

richtet sich nach den Bestimmungen 

des Bundesreisekostengesetzes.  

 

(2) Bei Benutzung eines Privatwagens rich-

tet sich die Höhe der Wegstreckenent-

schädigung nach § 5 Abs. 2 Bundesrei-

sekostengesetz (BRKG). 

 

(3) Neben der Reisekostenvergütung 

kommt die Zahlung von Sitzungsgel-

dern nicht in Betracht. 

 

 

§ 10 

Auszahlung der Entschädigungen 

 

(1)  Von den Entschädigungen nach dieser 

Satzung werden 

 

a) die Monatsbeträge der Ratsfrauen/-

herren und der Ortsratsmitglieder 

sowie die Sitzungsgelder und die 

pauschalen Fahrtkostenerstattungen 

nach § 8 Abs. 3 vierteljährlich nach-

träglich pro Quartal, 

 

b) die Monatsbeträge der Ortsvorste-

herinnen und Ortsvorsteher monat-

lich im Voraus 

 

angewiesen. 

 

Grundlage für die Anweisung der Sit-

zungsgelder sind die in den Sitzungen 

ausliegenden Anwesenheitslisten. Die 

Anwesenheitslisten der Fraktionssitzun-

gen sind der Bürgermeisterin oder dem 

Bürgermeister von den Fraktionen vor-

zulegen. 

 

(2)  Die übrigen Entschädigungen werden 

auf schriftlichen Antrag gewährt und 

vierteljährlich nachträglich angewiesen. 

 

 

§ 11 

Steuern /Sozialversicherung 

 

Die steuerliche und sozialversiche-

rungsrechtliche Behandlung der gezahl-

ten Entschädigungen ist Angelegenheit 

dem Rat angehörenden Ausschussmit-

gliedern außerhalb des Stadtgebietes 

richtet sich nach den Bestimmungen 

des Bundesreisekostengesetzes.  

 

(2) Bei Benutzung eines Privatwagens rich-

tet sich die Höhe der Wegstreckenent-

schädigung nach § 5 Abs. 2 Bundesrei-

sekostengesetz (BRKG). 

 

(5) Neben der Reisekostenvergütung 

kommt die Zahlung von Sitzungsgel-

dern nicht in Betracht. 

 

 

§ 10 

Auszahlung der Entschädigungen 

 

(1)  Von den Entschädigungen nach dieser 

Satzung werden 

 

c) die Monatsbeträge der Ratsfrauen/-

herren und der Ortsratsmitglieder 

sowie die Sitzungsgelder und die 

pauschalen Fahrtkostenerstattungen 

nach § 8 Abs. 3 vierteljährlich nach-

träglich pro Quartal, 

 

d) die Monatsbeträge der Ortsvorste-

herinnen und Ortsvorsteher monat-

lich im Voraus 

 

angewiesen. 

 

Grundlage für die Anweisung der Sit-

zungsgelder sind die in den Sitzungen 

ausliegenden Anwesenheitslisten. Die 

Anwesenheitslisten der Fraktionssitzun-

gen sind der Bürgermeisterin oder dem 

Bürgermeister von den Fraktionen vor-

zulegen. 

 

(2)  Die übrigen Entschädigungen werden 

auf schriftlichen Antrag gewährt und 

vierteljährlich nachträglich angewiesen. 

 

 

§ 11 

Steuern /Sozialversicherung 

 

Die steuerliche und sozialversiche-

rungsrechtliche Behandlung der gezahl-

ten Entschädigungen ist Angelegenheit 
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der Anspruchsberechtigten. 

 

 

§ 12 

Angemessenheit von Aufwandsentschä-

digungen 

nach § 138 Abs. 7 und 8 NKomVG 

 

(1) Die nach § 138 Abs. 7 und 8 NKomVG 

an die dort bezeichneten Mitglieder in 

Organen von Unternehmen und Einrich-

tungen gezahlten Vergütungen werden 

bis zu einem Höchstbetrag von 

1.500,00 € im Jahr je Mitgliedschaft 

(pauschale Aufwandsentschädigung 

einschl. Sitzungsgeld) als angemessen 

angesehen. 

 

(2) Für den Vorsitz ist der doppelte, für 

den stellvertretenden Vorsitz der ein-

einhalbfache Satz des genannten 

Höchstbetrages angemessen. 

 

(3) Gezahlte Vergütungen, die über die 

obige festgesetzte Höhe hinausgehen, 

sind an die Stadt Burgdorf abzuführen. 

 

 

§ 13 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt zum 01. November 2016 

in Kraft. 

 

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Ent-

schädigung der Ratsfrauen / -herren und der 

Ortsratsmitglieder, der nicht dem Rat ange-

hörenden Ausschussmitglieder und der Orts-

vorsteherinnen und Ortsvorsteher der Stadt 

Burgdorf vom 26.01.2012 außer Kraft.  

 

 

Burgdorf, den 29.09.2016 

 

 

STADT BURGDORF 

 

 

 

Alfred Baxmann 

Bürgermeister 

 

der Anspruchsberechtigten. 

 

 

§ 12 

Angemessenheit von Aufwandsentschä-

digungen 

nach § 138 Abs. 7 und 8 NKomVG 

 

(4) Die nach § 138 Abs. 7 und 8 NKomVG 

an die dort bezeichneten Mitglieder in 

Organen von Unternehmen und Einrich-

tungen gezahlten Vergütungen werden 

bis zu einem Höchstbetrag von 

1.650,00 € im Jahr je Mitgliedschaft 

(pauschale Aufwandsentschädigung 

einschl. Sitzungsgeld) als angemessen 

angesehen. 

 

(5) Für den Vorsitz ist der doppelte, für 

den stellvertretenden Vorsitz der ein-

einhalbfache Satz des genannten 

Höchstbetrages angemessen. 

 

(6) Gezahlte Vergütungen, die über die 

obige festgesetzte Höhe hinausgehen, 

sind an die Stadt Burgdorf abzuführen. 

 

 

§ 13 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt zum 01. November 2021 

in Kraft. 

 

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Ent-

schädigung der Ratsfrauen / -herren und der 

Ortsratsmitglieder, der nicht dem Rat ange-

hörenden Ausschussmitglieder und der Orts-

vorsteherinnen und Ortsvorsteher der Stadt 

Burgdorf vom 29.09.2016 außer Kraft.  

 

 

Burgdorf, den 16.09.2021 

 

 

STADT BURGDORF 

 

 

 

Armin Pollehn 

Bürgermeister 

 


